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Das Parlament der Tschechischen Republik hat das Gesetz Nr. 480/2004 über
bestimmmte Dienste der Informationsgesellschaft verabschiedet, das am 7.
September 2004 in Kraft getreten ist.

Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG vom 8. Mai 2000 über
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft,
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt.

Entsprechend der Richtlinie sieht das neue Gesetz bestimmte Definitionen vor,
z.B. für „Dienste der Informationsgesellschaft", „Dienstanbieter",
„Niedergelassener Dienstanbieter", „Nutzer", „Verbraucher" und „kommerzielle
Kommunikation".

Das Gesetz normiert das Haftungsprivileg des Providers. Eine Haftung des
Providers soll nicht bestehen für die bloße Durchleitung und automatische
kurzfristige Zwischenspeicherung fremder Inhalte, die er nicht ausgewählt oder
verändert, deren Übermittlung er nicht veranlasst oder deren Adressaten er nicht
bestimmt hat. Aber auch derjenige, der einen ihm fremden rechtswidrigen Inhalt
auf seinem Server speichert, kann sich auf die Haftungsprivilegierung berufen. Da
sich regelmässig eine grosse Anzahl verschiedener, häufig wechselnder Inhalte
auf seinem Server befinden, darf und kann von ihm nicht verlangt werden, sie alle
zur Kenntnis zu nehmen und ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Erst wenn er weiß,
dass er einen bestimmten rechtwidrigen Inhalt speichert, ist es ihm grundsätzlich
zuzumuten, diesen zu sperren und zu löschen.

Unangeforderte E-Mail Werbung wird durch das „ Opt-out Prinzip" geregelt. Die
Zusendung von E-Mail Werbung ist demzufolge erst unzulässig, wenn der
Empfänger seinen Widerspruch erklärt hat. E-Mail Werbung muss als solche
erkennbar sein. Wie dies zu gewährleisten ist, bleibt dem Werbenden selbst
überlassen. Eine einheitliche Kennzeichnung ist nicht vorgesehen.

Sanktionen (Geldstrafen) für Verletzungen des Gesetzes werden durch das
Datenschutzamt und durch die zuständigen (durch Gesetz eingerichteten)
professionellen Kammern verhängt.

Durch das neue Gesetz kommt es außerdem zu Änderungen der E-Commerce
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Unternehmer hat nun eine Reihe
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vorvertraglicher Informationspflichten über den technischen Vollzug des
Vertragsschlusses, die Speicherung des Vertrags und die technischen
Korrekturvorrichtungen. Diese und andere Pflichten gelten für Unternehmer, die
sich zum Vertragsschluss eines Tele- oder Mediendienstes, insbesondere also des
Internets, bedienen.

Zákon c. 480/2004 Sb. o nekter ych sluzbách informacní spolecnosti

Gesetz Nr. 480/2004 Sammlung, über bestimmte Dienste der
Informationsgesellschaft
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